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Personal in nachgelagerten beziehungsweise halbstaat-
lichen Bereichen in Thüringen

Der Thüringer Landtag hat unter anderem die Aufgabe, Entscheidun-
gen für die Entwicklung, die Zahl und den Umfang des vom Freistaat 
aus Steuergeldern finanzierten Personals zu treffen. Konkrete Informa-
tionen, welche die Grundlage für diese Entscheidungen sind, liefern 
beispielsweise die Stellenübersichten im Landeshaushaltsplan. Über 
Personal, welches sich hinter Sonderrechnungen oder in den nachge-
lagerten Bereichen der Ministerien und der Landesverwaltung verbirgt, 
ist der Landtag in Unkenntnis.

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform ist Per-
sonal beschäftigt, das aus dem Landeshaushalt finanziert wird?

2. Wie war der Personalbestand in diesen Einrichtungen in den Jah-
ren 2018 und 2022 (bitte Stellen einzeln nach Jahren und Einrich-
tung auflisten)?

3. Wie hoch waren die Ausgaben für die unter Frage 2 aufgeführten 
Einrichtungen in den Jahren 2018 und 2022 (bitte Personalausga-
ben einzeln nach Jahren und Einrichtung auflisten)?

4. Welche Möglichkeit sieht die Landesregierung, zukünftig dem Land-
tag Informationen über den Personalbestand und die Personalaus-
gaben in nachgelagerten Bereichen liefern zu können?
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